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zufolge werden rund drei Millionen Renten 
einen Zuschlag erhalten.

Ab Juli 2024 erhalten Bezieher:innen einer 
Erwerbsminderungsrente oder einer sich 
daran anschließenden Alters-oder Hinter-
bliebenenrenten einen Zuschlag zu ihrer 
Rente. Grundsätzlich erhalten die Rentner:in-
nen einen Zuschlag, deren Erwerbsminde-
rungsrente in der Zeit von Januar 2001 bis 
Dezember 2018 begonnen hat. Ein Antrag ist 
nicht notwendig.

Bei einem Rentenbeginn zwischen Januar 2001 
und Juni 2014 beträgt der Zuschlag 7,5 Pro-
zent. Rentner:innen mit einem Rentenbeginn 

ab Juli 2014 profitieren bereits von einigen 
Verbesserungen, daher beträgt der Zuschlag 
bei einem Rentenbeginn zwischen Juli 2014 
und Dezember 2018 nur 4,5 Prozent.

Von Juli 2024 bis November 2025 wird der 
Zuschlag getrennt von der Rente ausgezahlt. 
Die Auszahlung erfolgt Mitte des Monats. Der 
Zuschlag wird auf der Grundlage des Renten-
zahlbetrags berechnet.

Ab Dezember 2025 wird der Zuschlag in einer 
Summe mit der Rente ausgezahlt. Er wird auf 
der Grundlage der persönlichen Entgeltpunk-
te berechnet.

 DER GRUNDRENTENZUSCHLAG

Wer viele Jahre gearbeitet und dabei unter-
durchschnittlich verdient hat, erhält seit dem 
1. Januar 2021 einen Grundrentenzuschlag. 
Der Grundrentenzuschlag ist keine eigen-
ständige Leistung, sondern ein Plus zur be-
stehenden Rente. Er wird zusammen mit der 
gesetzlichen Rente ausgezahlt. Die Höhe wird 
individuell bestimmt. 

Um den Zuschlag erhalten zu können, müssen 
mindestens 33 Jahre an sogenannten Grund-
rentenzeiten vorhanden sein. Dazu zählen 
beispielsweise Zeiten mit Pflichtbeiträgen 
aus Berufstätigkeit, Kindererziehungszeiten 
und Pflegezeiten sowie Zeiten, in denen man 
Leistungen bei Krankheit oder Rehabilitation 
bekommen hat. 

Auch im Ausland erworbene Zeiten können 
dazu zählen, wenn diese Zeiten nach dem 
Europarecht oder einem Sozialversicherungs-
abkommen für die Rente zu berücksichtigen 
sind. Durchschnittlich muss das Einkommen 
während des Berufslebens weniger als 80 
Prozent des Durchschnittsverdienstes be-
tragen haben. Auf den Grundrentenzuschlag 
wird Einkommen angerechnet.

Laut Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales werden derzeit etwa 1,1 Millionen 
Grundrentenzuschläge gezahlt. Der Zuschlag 
beläuft sich im Schnitt auf 86 Euro monatlich.
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